
Auf dem Weg zu einem neuen 

Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz – eine Bewertung aus Sicht 

der Wirtschaft 

10. Bonner Unternehmertage 
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Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts vom 17.12.2014 

• ErbStG ist wegen Ausmaß  

u. Gestaltungsmöglichkeiten 

verfassungswidrig! 

• Aber: Verschonungsregelung  

im Grundsatz bestätigt! 

• Privilegierung „großer“ Untern.  

nur nach Bedürfnis-prüfung 

• Fortgeltung bis 30.06.2016! 

• Rückwirkung zum 17.12.2014 möglich, wenn exzessive 

Ausnutzung von gleichheitswidrigen Gestaltungen erfolgt 
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Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetz 



Zeitplan und Aktivitäten des DIHK 
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2. Beratung BR 
27.11.15 

Kabinetts-
beschluss und 

Gegenäußerung 
30.09.15 

1. Beratung BR 
25.09.15 

2015 

Kabinetts-
beschluss 

Anhörung FA  
12.10.15 

8er-Stellungnahme 
zur Bewertung 

27.08.15 

1. Lesung BT 
24.09.15 

Dez  Nov  Okt  Sept  Aug  Juli  

2016 

2. und 3. 
 Lesung BT 

06.11.15 

Jan  

8er-Stellungnahme 
zur Anhörung 

Veranstaltung 
der Verbände 

Gespräche mit Abgeordneten auf Bundes- und Länderebene 



• Verschonung: betriebsnotw. Vermögen bis 26 Mio. Euro  

(52 Mio. Euro bei Verfügungsbeschränkungen) 

• Definitivbesteuerung des nicht betriebsnotwendigen 

Vermögens 

• Wahlrecht ab 26 Mio. Euro:  

Kernpunkte des ErbStG-E 

Bedürfnisprüfung bei 

Einbeziehung des 

Privatvermögens der 

Erben  

oder 

Abschmelzung des 

Verschonungsabschlags 

auf 20 bzw. 35 % 

(bei 116 bzw. 142 Mio. €) 
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• Lohnsummenregel:  Ausnahme ab 3 Beschäftigten 



„begünstigtes Vermögen“ im ErbStG-E 

• dem Hauptzweck der unternehmerischen Tätigkeit dienend 

diejenigen Teile, die ohne die eigentliche betriebliche 

Tätigkeit zu beeinträchtigen, nicht aus dem 

Betriebsvermögen herausgelöst werden können. 

– Indiz: 50%-ige betriebliche Nutzung 

– 10 % nicht-betriebsnotwendiges Vermögen = unschädlich 

als Freibetrag 

 

 definitive Besteuerung des nicht begünstigten 

Vermögens 
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Verschonungskonzept des ErbStG-E 

Nur „begünstigtes Vermögen“ wird verschont! 

≤ 26 Mio. € 
Wie bisher: 85 od. 100 % bei Einhaltung 

Haltefristen u. Lohnsumme 

> 26 Mio. € Keine automatische Verschonung, ErbSt 

nach Tarif, aber: Wahlrecht des Erben 

Verschonungsbedarfsprüfung:  

50 % des Privatvermögens, 

 mitübertragenes, vorhandenes 

und nicht begünstigtes BV muss zur 

ErbSt-Zahlung eingesetzt werden 

Verschonungsabschlag bei 

Großerwerben: Abschmelzen des 

Abschlages auf max.  

20 % oder 35 %  

 

 

Erwerb = Unternehmensanteil (begünstigtes Betriebsvermögen) 
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Relevante Vermögensarten (bisher)  

Unternehmensvermögen Privatvermögen 

1 2 3 4 

Betriebsvermögen  Verwaltungs- 

vermögen 
(bisherige Definition)   

produktives 

Vermögen  

mitüber- 

tragenes   

bereits 

vorhande-

nes 

• fremdvermietete Grundstücke 

• Beteiligungen unter 25 % 

• Zahlungsmittel, Forderungen,   

Einlagen, Aktien, wenn 

insgesamt über 20 % des 

Unternehmenswertes 

• Kunstgegenstände 
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Relevante Vermögensarten (neu)  

Untern.vermögen          Privatvermögen 

1 2 3 4 

Betriebsvermögen  nicht produktives 

Betriebsvermögen  

produktives 

Vermögen  

mitüber- 

tragenes   

bereits 

vorhande-

nes 

• fremdvermietete Grundstücke 

• Beteiligungen unter 25 % 

• Zahlungsmittel, Forderungen,   

Einlagen, Aktien, wenn 

insgesamt über 20 % des 

Unternehmenswertes 

• Kunstgegenstände 

? 
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Beispiel ErbStg-G: Unternehmenswert: 30 Mio. Euro 
Tarif ErbSt: 30 %, Antrag auf Verschonungsbedarfsprüfung 

 

2,46 Mio. Euro 

80 % 

begünstigtes 

Netto-

Vermögen  

(bV) 

Privatvermögen 

2 Mio. Euro 

3,6 Mio. Euro 

5,6 Mio. Euro 

ErbSt 30 % 

1,68 Mio. Euro 
definitive Belastung 

30 % ErbSt auf 26,4 Mio. 

Euro bV  = 7,92 Mio. Euro 

50 Prozent = 

2,46 Mio. Euro 

4,14 Mio. Euro 

an Finanzamt 

Erlass, wenn Haltefrist u. 

Lohnsumme : 

5,46 Mio. Euro 

liquidierbares 

Vermögen zur 

Tilgung der 

Steuerschuld: 
Übertragung 

1 Mio. Euro 

4,92 Mio. Euro 

BV nach Finanzmitteltest und 

Schuldenverrechnung  

mitübertr. 

12 % 

vorhanden 

3,92 Mio. Euro 
(nach Steuerzahlung) 

 Privatvermögen: 

20 % nicht 

beg. Netto- 

Vermögen 

(+ 10 % 

vom bV = 

8 %)  

(nbV) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Mögliche Stellschrauben 

• Änderung der Bewertung 

– § 9 (3) BewG 

– Vereinfachtes 

Ertragswertverfahren 

Bewertungs-

gesetz 
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Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetz 

• Begünstigtes Vermögen 

• Freigrenzen 

• Formulierung der "qualitativen 

Kriterien" 

• Kontrollzeiträume bei 

"qualitativen Kriterien" 

• Privatvermögen 

• Abschmelzmodell 

• Ausnahme Lohnsummenregel 



Kontaktdaten 
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